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ABWÄGUNG 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

 

 

 

 

 
zu 1) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. Bezüglich der genannten 
Stellungnahme vom 23.07.2025 wird auf die separate Abwägungstabelle zum Entwurf des 
Bebauungsplans verwiesen. 
 
zu 2) Der redaktionelle Hinweis wurde beachtet.  
Pkt. 5.4 der Begründung wurde bezüglich der im Umfeld vorhandenen Mischwasserkanäle 
ergänzt.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 3 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
Die Information wurde zur Kenntnis genommen.  
Die Stellungnahme der Landesstraßenbaubehörde liegt mit Schreiben vom 10.10.2025 
vor. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 4 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Da seitens der BImA keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist eine 
Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 

 
zu 2) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Er wird bei zukünftigen Beteiligungs-
verfahren Berücksichtigung finden. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 5 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. Bezüglich der genannten 
Stellungnahme vom 23.06.2025 wird auf die separate Abwägungstabelle zum Entwurf des 
Bebauungsplans verwiesen. 
 
 
zu 2) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die Umsetzung der 
Planung und sind dabei zu beachten.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
Da seitens der IHK keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist eine 
Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 8.1 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise wurden beachtet. Pkt. 7.7.2 der Begründung wurde entsprechend ergänzt. 
Eine Änderung von Pkt. 3 ist nicht erfolgt, da dort lediglich die Ergebnisse der frühzeitigen 
Beteiligungen dargestellt werden. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 8.2 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

Die gewählte städtebauliche Lösung stellt einen angemessenen Ausgleich zwischen den 

Belangen des Denkmalschutzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB) und den Anforderungen an eine 
nachhaltige, funktionsfähige städtebauliche Entwicklung (§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB) dar, 
wie die Ausführungen in der thematischen Abwägung unter dem Belang Denkmalschutz 
und Baukultur (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB) nachvollziehbar darstellen.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 8.2 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 9 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Die Information wurde zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Da festgestellt wird, dass die Belange, die die Abt. Bergbau zu vertreten hat, bereits 
berücksichtigt sind, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 9 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 2) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. Bezüglich der Stellungnahme zum 
Entwurf des Bebauungsplans wird auf die separate Abwägungstabelle zum Entwurf des 
Bebauungsplans verwiesen. 
 
zu 3) Die Informationen wurden zur Kenntnis genommen. Analoge Ausführungen finden 
sich bereits unter Pkt. 5.5.2 der Begründung. 
 
zu 4) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Er betrifft die Umsetzung der Planung 
und ist in Vorbereitung der objektkonkreten Planungen zu beachten. 
 
zu 5) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Er ist im Rahmen der Umsetzung der 
Planung zu beachten. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 10 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Da die Planung den vom LVermGeo zu vertretenden Belangen nicht entgegensteht, ist 
eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 11 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

 

 

 

 
zu 1) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. Die vorangegangenen Stellung-
nahmen wurden bei der Erarbeitung des aktuellen Planentwurfs beachtet. 
Bezüglich der letztgenannten Stellungnahme vom 21.07.2025 wird auf die separate 
Abwägungstabelle zum Entwurf des Bebauungsplans verwiesen. 
 
 
 
Da seitens der LSBB keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist eine 
Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

 

2

 



14 

 

 
 
 

 

 
 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 12.1 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Da festgestellt wird, dass abwasserrechtliche Belange in Zuständigkeit des LVwA 
nicht berührt sind, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich.  

 
zu 2) Der Hinweis wurde bereits beachtet. Der Burgenlandkreis wurde ebenfalls um 
Abgabe einer Stellungnahme zum 2. Entwurf des Bebauungsplans abgegeben. Die 
Stellungnahme der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde liegt im Rahmen der 
gebündelten Stellungnahme des Burgenlandkreises mit Datum vom 09.10.2025 vor. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 12.2 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Da festgestellt wird, dass abwasserrechtliche Belange in Zuständigkeit des LVwA auch 
unter Berücksichtigung der Änderungen nicht berührt sind, ist eine Abwägungs-
entscheidung nicht erforderlich.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 12.3 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 1) Da seitens der OIB keine Bedenken gegen die Planung bestehen, ist eine 
Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 

 
zu 2) Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
 
zu 3) Die Ausführungen wurden zur Kenntnis genommen. Unter der textlichen Festsetzung 
Nr. 9.1 werden Festsetzungen zum passiven Schallschutz getroffen. Die Beschreibung der 
Ergebnisse erfolgt unter Pkt. 7.6.1 der Begründung. 
 
 
zu 4) Die Ausführungen wurden zur Kenntnis genommen. Ein Abwägungserfordernis 
besteht nicht. 
 
 
zu 5) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 12.4 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Der Hinweis wurde bereits beachtet. Der Burgenlandkreis wurde ebenfalls um 
Abgabe einer Stellungnahme zum 2. Entwurf des Bebauungsplans gebeten. Die 
Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde liegt im Rahmen der gebündelten 
Stellungnahme des Burgenlandkreises mit Datum vom 09.10.2025 vor. 
 

zu 2) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Das Umweltschadensgesetz und das 
Artenschutzrecht wurden beachtet. Es wurde ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
erarbeitet. Die Ergebnisse sind in den Bebauungsplan eingestellt.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 12.5 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Da festgestellt wird, dass keine Belange des Referates Wasser betroffen sind, ist eine 
Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 13 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. Bezüglich der genannten 
Stellungnahme vom 03.07.2025 wird auf die separate Abwägungstabelle zum Entwurf des 
Bebauungsplans verwiesen. 
 
 
 
zu 2) Die Ausführungen zu den Änderungen und Ergänzungen der Planung im Rahmen 
der Erarbeitung des 2. Entwurfs wurden zur Kenntnis genommen. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 13 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
zu 3) Da festgestellt wird, dass die Planung mit den Erfordernissen der Raumordnung 
vereinbar ist, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 

 
 
zu 4) Die Begründung der Raumbedeutsamkeit der Planung wurde zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 5) Die Ausführungen zu den übergeordneten Vorgaben der Landes- und Regional-
planung wurden zur Kenntnis genommen. Auf sie wird bereits unter Pkt. 4.1 der 
Begründung eingegangen. 
Die Begründung wurde hinsichtlich des nunmehr vorliegenden 2. Entwurfs zur 
Neuaufstellung des LEP aktualisiert. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 13 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 6) Da festgestellt wird, dass eine Auseinandersetzung mit den Erfordernissen der 
Raumordnung erfolgt ist, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 13 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 7) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen.  
 
zu 8) Da festgestellt wird, dass die Planung mit den Erfordernissen der Raumordnung 
vereinbar ist, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 

 
 
 
 
 
 
zu 9) Der Hinweis wurde beachtet. Die Regionale Planungsgemeinschaft wurde ebenfalls 
um Abgabe einer Stellungnahme zum 2. Entwurf des Bebauungsplans gebeten. Die 
Stellungnahme liegt mit Datum 08.10.2025 vor. 
 
 
 
zu 10) Der Verweis wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 11) Der Hinweis wurde berücksichtigt. Die Begründung wurde hinsichtlich des nunmehr 
vorliegenden 2. Entwurfs zur Neuaufstellung des LEP aktualisiert. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 13 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 12) Der Hinweis zum Raumordnungskataster wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 13) Der Hinweis zur Datensicherung wurde zur Kenntnis genommen. Er wird nach 
Abschluss des Verfahrens Berücksichtigung finden. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 14 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

 

 

 

 

 

 
zu 1) Die Ausführungen zu den Änderungen und Ergänzungen der Planung im Rahmen 
der Erarbeitung des 2. Entwurfs wurden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

 



25 

 

 

 
 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 14 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

zu 2) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. Bezüglich der genannten Stellung-
nahme vom 24.07.2025 wird auf die separate Abwägungstabelle zum Entwurf des 
Bebauungsplans verwiesen. 

zu 3) Da keine weiteren Hinweise gegeben werden, ist eine Abwägungsentscheidung 
nicht erforderlich. 

zu 4) Der Hinweis wurde beachtet. Die beabsichtigte Ansiedlung der Rettungswache 
wurde gutachterlich geprüft. Es wurde festgestellt, dass für die Ausfahrt der Rettungsfahr-
zeuge am Knotenpunkt Jenaer Straße (B 88)/Medlerstraße) eine Verkehrslösung wichtig 
ist, die ein Zustauen der Einmündung wirkungsvoll verhindert. Das wäre durch den vor-
gesehenen signalisierten Vorquerschnitt gegeben. Dieser könnte zusätzlich durch die 
Rettungswache angesteuert und bereits im deutlich im Vorlauf gesperrt werden, um so 
eine ungehinderte Ausfahrt der Einsatzwagen zu ermöglichen. 

Auch die weiteren sechs Stellplätze für Einsatzfahrzeuge innerhalb des Plangebiets mit 
Anbindung an die Medlerstraße ändern die Aussagen zur Leistungsfähigkeit der Verkehrs-
anlagen nicht signifikant. 

zu 5) Da die geplante Verkehrslösung durch das Straßenverkehrsamt mitgetragen wird, ist 
eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 

zu 6) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Er betrifft die Umsetzung der Planung 
und ist dabei zu beachten. 

zu 7) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. Bezüglich der genannten Stellung-
nahme vom 04.08.2025 wird auf die separate Abwägungstabelle zum Entwurf des 
Bebauungsplans verwiesen. 

zu 8) Da seitens des Straßenverkehrsamtes keine Bedenken gegen die Planung 
bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 14 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 9) Da dem Bebauungsplanentwurf keine von der unteren Bodenschutzbehörde zu 
vertretenden Belange entgegenstehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht 
erforderlich. 

 

zu 10) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Entsprechende Ausführungen finden 
sich bereits in der Begründung. 

 

zu 11) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. Bezüglich der genannten 
Stellungnahme vom 24.07.2025 wird auf die separate Abwägungstabelle zum Entwurf des 
Bebauungsplans verwiesen. 

 

zu 12) Da dem Planentwurf keine wasserrechtlichen Belange entgegenstehen, ist eine 
Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 

 
 

zu 13) Die Hinweise wurden beachtet. Die Vermeidungsmaßnahmen wurden in die 
Festsetzungen aufgenommen (textliche Festsetzungen Nr. 6.5 und 6.6). 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 14 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 14) Der Hinweis wurde berücksichtigt. Er wurde als Hinweis auf der Planurkunde 
angebracht.  
 
zu 15) Da seitens der unteren Immissionsschutzbehörde keine Bedenken bestehen, ist 
eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 

Bezüglich der genannten Stellungnahme vom 24.07.2025 wird auf die separate 
Abwägungstabelle zum Entwurf des Bebauungsplans verwiesen. 

 
zu 16) Die Ausführungen wurden zur Kenntnis genommen. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 15 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

 

 

 

 

 

 
Da die Mitnetz Gas der Planung zustimmt, ist eine Abwägungsentscheidung nicht 
erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 16 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. Bezüglich der genannten 
Stellungnahme vom 26.06.2025 wird auf die separate Abwägungstabelle zum Entwurf des 
Bebauungsplans verwiesen. 

 
zu 2) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Er wird ggf. im weiteren Verfahren 
Berücksichtigung finden. 
 
zu 3) Die Information wurde zur Kenntnis genommen. Die genannten Telekommuni-
kationsanlagen sind im Rahmen der Umsetzung der Planung zu berücksichtigen. 
 
zu 4) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die nachfolgenden 
objektkonkreten Planungen bzw. die Bauausführung und sind dabei zu beachten. Auf die 
Planinhalte des Bebauungsplans ergeben sich keine Auswirkungen. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 18 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
Da seitens des Polizeireviers Burgenlandkreis keine Einwände gegen die Planung 
bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 20 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 2) Die Ausführungen zu den Änderungen und Ergänzungen der Planung im Rahmen 
der Erarbeitung des 2. Entwurfs wurden zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 3) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. Bezüglich der genannten Stellung-
nahme vom 10.07.2025 wird auf die separate Abwägungstabelle zum Entwurf des 
Bebauungsplans verwiesen. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 21.1 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. Bezüglich der genannten Stellungnahme 
vom 30.06.2025 wird auf die separate Abwägungstabelle zum Entwurf des Bebauungs-
plans verwiesen. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 21.2 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Da gegen die Planung keine Einwände bestehen, ist eine Abwägungs-
entscheidung nicht erforderlich. 

 
 
 
 
 
zu 2) Die Informationen wurden beachtet. Die Ausführungen zur medientechnischen 
Erschließung unter Pkt. 5.4 der Begründung wurden auf der Grundlage der übergebenen 
Leitungsbestandsunterlagen geringfügig ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
zu 3) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Die anderen Versorger wurden 
ebenfalls mit dem Entwurf des Bebauungsplans beteiligt. 
 
zu 4) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 21.1 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 5) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die Umsetzung der 
Planung und sind dabei zu beachten. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 23.1 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Da seitens der Vodafone GmbH keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist 
eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
zu 2) Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 3) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die Umsetzung der 
Planung und sind dabei zu beachten. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 23.2 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die Umsetzung der 
Planung und sind dabei ggf. zu beachten. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 24 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
zu 1) Da sich im Plangebiet keine Anlagen der 50Hertz befinden, ist eine Abwägungs-
entscheidung nicht erforderlich. 

 
 
 
zu 2) Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
zu 3) Der Hinweis zur Digitalisierung wurde zur Kenntnis genommen. Er wird bei 
zukünftigen Planverfahren Berücksichtigung finden. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 25 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Da die genannten Anlagenbetreiber nicht betroffen sind, ist eine Abwägungs-
entscheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 25 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 2) Der Hinweis wurde beachtet. Der dargestellte Bereich wurde geprüft. Er entspricht 
dem Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justiz-
vollzugsanstalt-Geländes“. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 25 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 3) Da seitens der GDMcom keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist eine 
Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 

 
 
zu 4) Die Auflage wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
zu 5) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 27 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Da seitens der Gemeinde Großheringen keine Bedenken gegen die Planung bestehen, ist 
eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 30 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

 
Da seitens der Verbandsgemeinde Unstruttal keine Einwände gegen die Planung 
bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 

   2. Entwurf 09/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste 32 

 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

 
Da seitens der Stadt Dornburg-Camburg keine Einwände gegen die Planung bestehen, ist 
eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


